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1 AUSGANGSSITUATION UND PLANUNGSZIEL 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes 
bzw. zur Umsetzung eines Wohngebietes im Ortsteil Brüggelchen. Der Bereich der geplanten Bauflächenausweisung 
umfasst eine Fläche von etwa 1,72 ha. Etwa 0,78 ha dieser Flächen werden als rückwärtige Gartenflächen angrenzender 
Grundstücke genutzt und sind bereits durch intensive Gehölzbepflanzungen und Nebenanlagen in Anspruch genommen 
(vgl. Abbildung 1). Die verbleibenden ca. 0,94 ha unterliegen einer landwirtschaftlichen Nutzung und könnten durch die 
Änderung des Flächennutzungsplanes für eine weitere Wohnbebauung vorbereitet werden.  

 
Abbildung 1: Blick vom Plangebiet in Richtung der südöstlich angrenzenden Bebauung; Quelle: Eigenes Foto, aufgenommen am 12.02.2017 

Um eine Ausdehnung des geplanten Wohngebietes auf die bereits durch Gärten und Nebenanlagen beanspruchten Be-
reiche zu verhindern, sollen die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen. Hierdurch können detaillierte Regelungen zu Ausgestaltun-
gen des Wohngebietes getroffen und städtebauliche Fehlentwicklungen verhindert werden. 

Durch die geplante Darstellung von Bauflächen wird die Ortslage Brüggelchen in einer städtebaulich kompakten Form 
arrondiert, da das Plangebiet in Richtung Nordwesten, Nordosten und Südosten von den Siedlungsstrukturen der Ortsla-
ge eingefasst wird. Die südwestlich gelegenen Plangebietsgrenzen werden von Nutzungen mit einer landschaftsrandbil-
denden Wirkung geprägt. In Richtung Südwesten befindet sich eine ehemalige, durch intensive Gehölzbepflanzungen 
gekennzeichnete Motte1 und im Süden besteht eine Weihnachtsbaumkultur. Insofern wird dem Entstehen neuer Sied-
lungsansätze und bandartigen Siedlungsentwicklungen entgegengewirkt. Die Entwicklung kompakter Siedlungsstrukturen 
soll durch die Zurücknahme von Bauflächen in der Ortslage Waldfeucht unterstützt werden. 

                                                      
1 Bei einer Motte handelt es sich um einen bestimmte Art der Burg. Sie zeichnet sich insbesondere durch ihre Verteidigungsanlage aus. In der Regel 
wurde ein künstlicher Hügel aufgeschüttet und von einem Wassergraben eingefasst. Umgangssprachlich werden oft auch einfache Wassergräben 
um ein zu schützendes Gebäude mit diesem Begriff bezeichnet. Heute bestehen sie als kulturhistorische Zeugnisse. Quelle: 
http://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/glossar/alphabet/m/motten.html, abgerufen am 14.05.2014 
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1.2 Erforderlichkeit der Planung 

Die überörtliche bzw. überregionale Erschließung des Ortsteiles Brüggelchen erfolgt über die südöstlich angrenzende 
Kreisstraße 5. An der K 5 und im Ortskern befinden sich Bushaltestellen, durch die Brüggelchen an die Buslinie 475 und 
somit an den öffentlichen Nahverkehr angebunden wird. Die Erschließung der verfahrensgegenständlichen Flächen selbst 
ist über die westlich angrenzende Bollbergstraße gegeben. 

Das attraktive Wohnumfeld der Ortschaft zeichnet sich durch unterschiedliche Freizeitangebote aus. Insbesondere die 
ortsansässigen Vereine „Ortsgemeinschaft Brüggelchen“, „Schützenbruderschaft St. Lambertus Brüggelchen“, „TuS Frei-
zeitpark Waldfeucht e.V.“, „Trommler- und Pfeiferkorps Brüggelchen“ sowie „Jugendgruppe Brüggelchen“ tragen zu einem 
aktiven Vereins- und Sozialleben bei. Veranstaltungen können in der Dorfhalle Brüggelchen abgehalten werden. Unmit-
telbar im Südwesten der Ortschaft befindet sich zudem das Freizeitzentrum Waldfeucht, das u.a. durch einen See und 
Reisemobilstellplätze gekennzeichnet ist. Gastronomische Angebote bestehen durch das Restaurant „Am Bollberg“. Wei-
tere Arbeitsplätze werden innerhalb der Ortslage durch die KFZ-Werkstatt „H. Willems“ sowie die Parkettfirma „Soeters“ 
geschaffen. Zudem ist das Unternehmen „Höninger Verkehrsbetriebe“, welches Bus- und Taxireisen sowie den Verleih 
von Mietwagen anbietet, ortsansässig. Größere Nahversorgungsangebote bestehen durch einen REWE-Markt in einem 
Abstand von etwa 1.100 m zur Ortslage, im Südosten von Waldfeucht und sind somit gegeben. 

Auch aufgrund dieser guten Infrastruktur besteht in Brüggelchen eine Nachfrage nach Wohnbauland, die sich insbesonde-
re aus dem Bedarf der örtlichen Bevölkerung ergibt. Neben diversen Anfragen aus der Bevölkerung weisen auch ver-
schiedene quantitative Indikatoren auf einen besonderen Bedarf nach Wohnbauland im Ortsteil hin. Bezüglich der Bevöl-
kerungs- und Versorgungsstruktur weist die Gemeinde Waldfeucht unter anderem die folgenden Besonderheiten auf: 

Bei der Analyse der Bevölkerungsstruktur nach Altersgruppen (Stand 31.12.2014) wird deutlich, dass die Gemeinde 
Waldfeucht in der Altersgruppe „65 und mehr Jahre“ mit einem Anteil von 18,8 % im Vergleich zu den Gemeinden des 
Kreises (19,9 %), des Regierungsbezirkes (19,7 %), des Bundeslandes (20,6 %) und des gleichen Typs (19,7 %) den 
geringsten Wert aufweist. Hingegen weist die Gemeinde Waldfeucht in der Altersgruppe „18 bis unter 65 Jahre“ mit einem 
Anteil von 64,3 % im Vergleich zu den Gemeinden des Kreises (63,0 %), des Regierungsbezirkes (63,7 %), des Bundes-
landes (62,7 %) und der Gemeinden gleichen Typs (62,2 %) den höchsten Wert auf (IT NRW (Hrsg.) 2015: Kommunal-
profil Waldfeucht, S. 7). 

Darüber hinaus zeigt die Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Zeitraum von 1999 bis 2014, dass die 
Gemeinde insgesamt eine erhebliche Zunahme der Beschäftigung am Arbeitsort von ca. 41 % aufweist. In diesem Zeit-
raum stieg die Anzahl der hier Beschäftigten von 875 im Jahr 1999 auf 1.232 im Jahr 2014 (IT NRW (Hrsg.) 2015: Kom-
munalprofil Waldfeucht, S. 17). Aus diesem Grund kann Waldfeucht als eine stark prosperierende Gemeinde bezeichnet 
werden, die durch eine positive wirtschaftliche Entwicklung gekennzeichnet ist. 

Aus den Einwohnerstatistiken geht hervor, dass Brüggelchen von 1999 bis 2008 von einer insgesamt steigenden Einwoh-
nerzahl profitiert hat. Innerhalb des vorgenannten Zeitraumes stieg die Zahl der hier lebenden Menschen von 509 auf 531 
(Quelle: Gemeinde Waldfeucht 2008). Auch dies dokumentiert die hohe Lebensqualität innerhalb der Ortslage. 

Zum soziodemografischen Strukturmerkmal der Haushaltsstruktur existieren weder für den Ortsteil noch für die Gemeinde 
Datengrundlagen. Gemäß Erhebungen des Statistischen Landesamtes NRW ist jedoch die durchschnittliche Haushalt-
größe für den Kreis Heinsberg seit dem Jahr 1997 rückläufig. Lebten im Kreisgebiet 1997 noch durchschnittlich 2,6 Per-
sonen innerhalb eines Haushaltes, waren es 2013 nur noch 2,2 Personen. Dies führt zu der Annahme, dass sich künftig 
weniger Menschen eine Wohnung teilen werden und somit der Bedarf nach zusätzlichen Wohnimmobilien steigen wird. 
Anhand der überwiegend vorhandenen Einzel- und Doppelhäuser und dem unterdurchschnittlichen Anteil an der Bevölke-
rungsgruppe „über 65 Jahre“ kann dennoch davon ausgegangen werden, dass eine geringe Anzahl an Einpersonenhaus-
halten vorhanden ist. Eine Singularisierung der Haushalte ist nicht zu erwarten. 
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Vor dem Hintergrund der steigenden Einwohnerzahlen sowie der parallel sinkenden Haushaltsgrößen ist davon auszuge-
hen, dass in der Ortslage ein kurz- bis mittelfristiger Bedarf nach zusätzlichen Wohnimmobilien gegeben ist. Der Umfang 
an Wohnimmobilien, welche in naher Zukunft dem Markt zur Verfügung stehen, kann aus Gründen mangelnder statisti-
scher Datengrundlagen nur geschätzt werden. Da der Anteil der Altersgruppe „65 und mehr Jahre“ gering ist und im Orts-
teil eine positive Entwicklung der Einwohnerzahl gegeben ist, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Wohnimmobilien den kurz- und mittelfristigen Bedarf nicht abdeckt. 

 
Abbildung 2: Gegenüberstellung bestehende Reserveflächen und Plangebiet (blau = geplanter Geltungsbereich der 48. Flächennutzungsplanände-

rung; rot = bestehende Reserveflächen gemäß Siedlungsflächenmonitoring) 

Der Bedarf nach Wohnbauland kann ferner durch die im Flächennutzungsplan bereits als Bauflächen dargestellten Berei-
che (vgl. Abbildung 2) nicht gedeckt werden. Diese sogenannten Reserveflächen werden im Siedlungsflächenmonitoring 
für die Gemeinde Waldfeucht zusammengefasst. Demgemäß bestehen die nachfolgenden Reserveflächen. 

Eine einzelne, vollständig in die Siedlungsstrukturen integrierte Reservefläche befindet sich im Nordosten der Ortslage. 
Diese ist jedoch sehr kleinflächig und damit lediglich für die Errichtung einzelner Wohneinheiten geeignet. Mit einer Flä-
chengröße von unter 2.000 m² wäre sie unter aktuellen Gesichtspunkten zudem als Baulücke, nicht jedoch als Flächenre-
serve zu bewerten.2 

Größere, z.T. unbebaute Bereiche befinden sich ausschließlich am nordöstlichen Rand der Ortslage. Es handelt sich um 
intensiv genutzte, landwirtschaftliche Flächen in direktem Zusammenhang mit der freien Feldflur. Schutzwürdige Wohn-
nutzungen grenzen nur einseitig an, sodass immissionsschutzrechtliche Konflikte reduziert werden. Aufgrund der vorge-
nannten Aspekte ist eine hohe Eignung für die landwirtschaftliche Produktion gegeben. Gem. § 1a Abs. 2 BauGB besteht 
bei der Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen eine Begründungs- und Abwägungspflicht, sodass eine Beanspru-
chung nur dann erfolgen sollte, wenn keine für die geplante Nutzung geeigneteren Flächen verfügbar sind. 

                                                      
2 Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen: Siedlungsflächenmonitoring Nordrhein-Westfalen – Handreichung zum Kriterienkatalog. Düssel-
dorf, Februar 2017 
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Eine diesbezüglich bessere Eignung ist in Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Flächen eindeutig gegeben, insbe-
sondere da diese Bereiche durch private Gartennutzungen überprägt und fast vollständig von schutzwürdigen Wohnnut-
zungen umfasst werden. Aus diesen Gründen ist eine landwirtschaftliche Nutzung bereits heute nur unter erheblichen 
Erschwernissen möglich. Die verfahrensgegenständlichen Flächen sind zur Umsetzung der Planungsziele zu bevorzugen. 

Um dem Wohnbaulandbedarf der hiesigen Bevölkerung nachzukommen, ist somit eine Erweiterung der Siedlungsstruktu-
ren im Ortsteil Brüggelchen erforderlich. Die angestrebte Eigenentwicklung mit einer avisierten Fläche von ca. 0,78 ha ist 
gegenüber den bestehenden Siedlungsstrukturen von Brüggelchen untergeordnet. Diese nehmen eine Fläche von ca. 
20,2 ha ein. Somit käme es durch die Planung zu einer Erweiterung der Ortslage von ca. 3,9 %. Regelmäßig ist anzu-
nehmen, dass der Bedarf der Eigenentwicklung bei 5 % liegt. Durch die geplante Flächennutzungsplanänderung kommt 
es zu keiner Überschreitung dieses Bedarfs. 

Im Vergleich zum Gemeindegebiet fällt der Anteil der geplanten Erweiterung noch deutlich geringer aus. Innerhalb der 
Gemeinde Waldfeucht bestehen insgesamt ca. 596 ha an Siedlungs- und Verkehrsflächen (IT NRW (Hrsg.) 2015: Kom-
munalprofil Waldfeucht, S. 3). Die geplante Erweiterung entspricht einem Anteil an diesen von ca. 0,1 %. 

Aus städtebaulichen Gründen bieten sich die verfahrensgegenständlichen Flächen besonders für die geplante Nutzung 
an, da sie von den bestehenden Siedlungsstrukturen weitestgehend umschlossen werden. In Richtung Nordwesten, 
Nordosten und Südosten grenzen Wohnbereiche an, die durch eine einzeilige Bebauung entlang der bestehenden Haupt-
erschließungsstraßen gekennzeichnet sind. Durch die Planung könnten diese Bereiche zu einer kompakten Siedlungs-
form zusammengefasst und somit der bestehenden, bandartigen Siedlungsentwicklung entgegengewirkt werden. 

Das Plangebiet grenzt ausschließlich in Richtung Südwesten an die freie Landschaft. Nach Auffassung der Gemeinde 
Waldfeucht können die Belange der Landschaftspflege abschließend auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
gewahrt werden. Auch aus diesem Grund soll parallel zur Flächennutzungsplanänderung ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden. Hierdurch wird die Gemeinde Waldfeucht in die Lage versetzt, konkrete Vorgaben für die Entwicklung des Bau-
gebietes zu formulieren. Es ist vorgesehen, das neue Baugebiet durch grünordnerische Festsetzungen in die unmittelbar 
angrenzende Landschaft zu integrieren. 

Zudem soll auch das künftige Wohnumfeld durch Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie durch 
gestalterische Festsetzungen qualitativ hochwertig gestaltet werden. Da eine Singularisierung der Haushalte nicht zu 
erwarten ist und sich das Baugebiet in die bestehende Siedlungsstruktur integrieren soll, ist die ausschließliche Errichtung 
von Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen. Dementsprechend werden Grundstücksgrößen von etwa 450 bis 700 m² 
erwartet. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen und der Flächenverfügbarkeit ist davon auszugehen, dass 
das Plangebiet für die Errichtung von bis zu 17 Wohneinheiten geeignet ist. Insgesamt können durch die Planung Wohn-
bauflächen angeboten werden, die auch qualitativ ein hochwertigeres Wohnen ermöglichen, als die wenigen bestehenden 
Baulücken. 

Unter Berücksichtigung der im Kreis Heinsberg bestehenden Haushaltsgröße von 2,2 Personen je Haushalt und der vo-
raussichtlich möglichen Wohneinheiten ist davon auszugehen, dass durch die Planung Wohnraum für bis zu 35 Personen 
geschaffen wird. Bei einer aktuellen Einwohnerzahl von ca. 8.747 (IT NRW (Hrsg.) 2015: Kommunalprofil Waldfeucht, 
S. 5), wäre eine Zunahme der Bevölkerung um etwa 0,4 % gegeben. Dieser Zuwachs könnte zu dem Erhalt der vorhan-
denen Vereine und der Infrastruktur, insbesondere der Dorfhalle und der Gastronomie beitragen. 

Durch die gute Anbindung an die K 5 und damit an das überörtliche Verkehrsnetz ist davon auszugehen, dass es durch 
einen solchen Bevölkerungszuwachs zu keiner Überlastung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur kommen wird und 
bestehende Wohngebiete nur in einem unerheblichen Maß durch die von der Planung hervorgerufenen Verkehrsströme 
beeinträchtigt werden. 
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2 LAGE DES PLANGEBIETES UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Das Gemeindegebiet Waldfeucht gehört dem Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, an und erstreckt sich über eine Flä-
che von ca. 30,27 km². Die Bevölkerungszahl der Gemeinde beläuft sich auf ca. 9.100 Einwohner.3 Die Gemeinde um-
fasst die Ortschaften Bocket, Braunsrath, Brüggelchen, Frilinghoven, Haaren, Hontem, Löcken, Obspringen, Schöndorf, 
Selsten und Waldfeucht. Diese werden von den Gemeinden Gangelt, Selfkant sowie von der Stadt Heinsberg umgeben, 
die ebenfalls alle dem Kreis Heinsberg angehören. 

Die Gemeinde bildet mit den Gemeinden Selfkant und Gangelt den westlichsten Punkt der Bundesrepublik Deutschland, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Niederlanden. Über eine Länge von ca. 10 km bildet die Gemeindegrenze Wald-
feuchts zugleich die Landesgrenze zwischen den Niederlanden und Deutschland. 

Der Ortsteil Brüggelchen liegt im Nordwesten des Gemeindegebietes, nahe der deutsch/niederländischen Grenze. Die 
nächstgelegenen Ortschaften stellen Waldfeucht und Frilinghoven im Süden, Haaren im Norden sowie Obspringen im 
Osten dar. In Richtung Nordwesten befinden sich die niederländischen Ortschaften Diergaarde und Mariahoop.  

 
Abbildung 3: Luftbild des Plangebietes; Quelle: TIM Online NRW 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flächen Gemarkung Haaren, Flur 1, Flurstück 98 und 
Teile der Flurstücke 72, 189, 190, 194, 195, 198 und 151 sowie die Flächen Gemarkung Haaren, Flur 2, Teile der Flurstü-
cke 36 und 147 bzw. eine Fläche von ca. 9.256 m². Im Bereich der Plangebietsgrenzen bestehen Gartenflächen der um-
liegenden Baugebiete. Diese Baugebiete grenzen in nordwestlicher, nordöstlicher und südwestlicher Richtung an. Im 
Südwesten befindet sich die freie Feldflur, die im Nahbereich des geplanten Baugebietes durch landschaftsrandbildende 
Nutzungen geprägt ist. Im Osten liegt eine ehemalige Motte. Im Süden eine Weihnachtsbaumkultur.  

Die Erschließung des geplanten Baugebietes ist über die südwestlich angrenzende Bollbergstraße gesichert. 

                                                      
3 Stand 2013 gem. der Landesdatenbank NRW 
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3 PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN 

3.1 Regionalplan 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen; Quelle: Bezirksregierung Köln 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen stellt die für das Wohngebiet vorgesehe-
nen Flächen als „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“ (AFAB) dar. Die Darstellung als AFAB hat weder ein allgemei-
nes Bauverbot zur Folge noch wird die weitere Entwicklung der entsprechenden Ortschaften im Rahmen der Bauleitpla-
nung verhindert. Vielmehr kann es zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und für eine örtlich bedingte, angemesse-
ne Entwicklung dörflich geprägter Ortschaften erforderlich sein, im Flächennutzungsplan entsprechende Bauflächen bzw. 
Baugebiete darzustellen und daraus Bebauungspläne zu entwickeln.4 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der bestehende Flächennutzungsplan der Gemeinde Waldfeucht stellt die für das Baugebiet vorgesehenen Flächen als 
„Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Zur Umsetzung der Planungsziele ist somit eine Änderung des Flächennutzungspla-
nes erforderlich. Diese erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Mit Schreiben vom 26.06.2017 hat die Bezirksregierung Köln mitgeteilt, dass, vorbehaltlich des hierfür erforderlichen 
Flächentausches, keine landesplanerischen Bedenken gegen die geplante Flächennutzungsplanänderung erhoben wer-
den. Der erforderliche Flächentausch erfolgt im Rahmen der parallel  aufgestellten 48. Flächennutzungsplanänderung.  

3.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan II/5 „Selfkant“ setzt für die verfahrensgegenständlichen Flächen das Landschaftsschutzgebiet 2.2-1 
„Frilinghovener, Waldfeuchter und Kitschbachtal“ sowie Grenzwaldbereich bei Haaren fest. Konkrete Festsetzungen für 
                                                      
4 Bezirksregierung Köln – Bezirksplanungsbehörde (Hrsg.): Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln – Textliche Darstellung, 1. Auflage 2003 mit 
Ergänzungen, Köln 2013, Seite 45 
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dieses Schutzgebiet werden nicht getroffen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die im Bebauungsplanes Nr. 65 „Am 
Bollberg“ getroffenen, grünordnerischen Festsetzungen, insbesondere die Plangebietseingrünung in Richtung der freien 
Landschaft geeignet sind, um einer erheblichen Beeinträchtigung landschaftspflegerischer Belange entgegenzuwirken. 
Ferner hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg mit Schreiben vom 25.10.2017 mitgeteilt, dass die 
Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet – in den von dem Bebauungsplan überlagerten Teilflächen – mit Rechtskraft 
des Bebauungsplanes zurücktreten wird. Insofern sind insgesamt keine von der Planung ausgelösten Konflikte mit den 
Festsetzungen des Landschaftsplanes erkennbar. 

3.4 Schutzgebiete 

Zur Beurteilung der vorhandenen Schutzgebiete wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“ des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. 
Europäische Vogelschutzgebiete (§ 10 Abs. 6 BNatSchG), Wasserschutzgebiete (§§ 19 und 32 WHG), Natura-2000-
Gebiete (§ 10 Abs. 8 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§23 BNatSchG), Nationalparke (§24 BNatSchG), Biosphärenreser-
vate und Landschaftsschutzgebiete (§§ 25 und 26 BNatSchG) oder geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG) sind im Plange-
biet oder dem unmittelbaren Umfeld demnach nicht vorhanden. Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weite-
ren Umfeld sind allenfalls in Bezug auf Vogelschutzgebiete mit europäischer Bedeutung und Wasserschutzgebiete er-
sichtlich. 

Die nächstgelegenen Vogelschutzgebiete von europäischer Bedeutung stellen die FFH-Gebiete „Schaagbachtal“ im Os-
ten und „Teverener Heide“ im Süden der Plangebiete dar. Aufgrund der hohen Entfernung von etwa 12 km zum geplanten 
Baugebiet sowie dessen derzeitiger Ausprägung als in der Region weit verbreitete, landwirtschaftliche Fläche, ist eine 
Bedeutung des Plangebietes für das FFH-Gebiet nicht ersichtlich. Zudem bereitet die Planung keine Nutzungen vor, die 
zu einer Barrierewirkung für mögliche Flugkorridore planungsrelevanter Arten führen könnten. Eine Beeinträchtigung der 
Schutzgebiete ist in diesem Zusammenhang nicht zu erwarten. 

Bei dem nächstgelegenen Wasserschutzgebiet handelt es sich um das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet „Wald-
feucht“. Dessen Wasserschutzzone IIIa befindet sich in einem Abstand von etwa 380 m, östlich des geplanten Wohnge-
bietes. Durch unterschiedliche Siedlungsnutzungen werden das geplante Wohngebiet und das Schutzgebiet räumlich und 
funktional voneinander getrennt. Zudem führt die Planung zu keinem maßgeblichen Einsatz von Pestiziden oder sonsti-
gen wassergefährdenden Stoffen. Insofern ist zu erwarten, dass die Umsetzung der Planung zu keiner Beeinträchtigung 
des Schutzgebietes führen wird. 

4 PLANUNGSKONZEPT 

4.1 Nutzungs- und Gestaltungskonzept 

Durch die verfahrensgegenständliche Planung soll der kurzfristige Bedarf nach Wohnbauland innerhalb der Ortslage 
Brüggelchen gedeckt werden. Zu diesem Zweck soll im Südwesten der Ortslage ein neues Baugebiet entstehen. Das 
geplante Baugebiet kann eine Lücke innerhalb des Siedlungsgefüges schließen, somit zu einer Arrondierung der Ortslage 
beitragen und vorhandenen, bandartigen Siedlungsansätzen entgegenwirken. 

Den umliegenden Nutzungen entsprechend soll hier ein Wohngebiet mit unterschiedlichen, an die Bedürfnisse der Grund-
stückseigentümer orientierten Grundstücksgrößen entstehen. Die geplante Bebauung soll sich an dem Bestand orientie-
ren, sodass im Baugebiet maximal 1 Vollgeschoss zulässig sein soll. Die Bauweise der geplanten Wohnbebauung orien-
tiert sich grundsätzlich an den umliegenden Wohngebieten, so dass Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig sein sollen. 
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Mit der vorgesehenen Höhenbeschränkung von 6,50 m Traufhöhe und 10,00 m Firsthöhe baulicher Anlagen soll das 
Entstehen ortstypischer Gebäudekubaturen gefördert werden. 

Aus Gründen der gestalterischen Harmonisierung sind Doppelhäuser mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und 
Firsthöhe auszuführen. Aus selbigem Grund sind Garagen im Fassadenmaterial des Hauptbaukörpers auszuführen. Zur 
Harmonisierung des öffentlichen Raumes werden Höhe und Ausgestaltung der Grundstückseinfriedung eingeschränkt. Im 
Übrigen wird – im Sinne der planerischen Zurückhaltung – auf weitere gestalterische Festsetzungen, z.B. bzgl. des Fas-
sadenmaterials oder der Dachform verzichtet. 

4.2 Erschließungskonzept 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Bollbergstraße. Diese ist über die Dorfstraße an die K5 angebunden, 
wodurch die durch das Vorhaben erzeugten Verkehrsströme direkt auf das überörtliche Verkehrsnetz geleitet werden 
können und voraussichtlich zu keiner Überlastung des bestehenden Verkehrsnetzes oder zu einer Beeinträchtigung der 
bestehenden Wohngebiete führen werden. 

Die Erschließung des Plangebietes selbst erfolgt über eine Stichstraße. Diese führt im Südwesten in das Plangebiet hin-
ein und endet nach zwei Abbiegungen bzw. ca. 130 m in einem Wendehammer. Gemäß RAST 2006 wird der Wende-
hammer mit einem Durchmesser von 18 m ausreichend groß dimensioniert, um auch das Wenden eines 3-achsigen Müll-
fahrzeuges zu gewährleisten. Durch die Dimensionierung und Lage des Wendehammers wird ferner die Erschließung der 
umliegenden Baugrundstücke gewährleistet und dem Entstehen enger, unübersichtlicher Gefahrenschwerpunkte entge-
gengewirkt. Die Verkehrsflächen werden in einer Gesamtbreite von 6,5 m eingeplant. Die Breiten der Verkehrsflächen 
wurden so gewählt, dass die zu erwartenden Begegnungsverkehre ermöglicht werden. 

An den vorbezeichneten Abbiegungen werden untergeordnete, ca. 10 m lange Stiche vorgesehen. Diese dienen der Er-
schließung von maximal 3 Grundstücken, sodass eine Breite von 4 m als ausreichend erachtet wird. Zur Vermeidung 
unübersichtlicher Einmündungen und Bagatellschäden werden Einfriedungen in den an die Stiche angrenzenden Vorgär-
ten ausgeschlossen.  

Der ruhende Verkehr wird vorwiegend auf den privaten Grundstücken des Plangebietes bewältigt. Je Wohneinheit sind 
ortsüblich zwei Stellplätze nachzuweisen. Auf den Baugrundstücken haben die Vorderseiten von Garagen (Garagentore) 
einen ortsüblichen Abstand von 6,00 Metern zu der Straßenbegrenzungslinie einzuhalten, so dass davor ausreichend 
Raum für mindestens einen Stellplatz vorhanden bleibt. Um im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen eine größere 
Flexibilität bei der späteren Ausbauplanung der Parkplätze zu erhalten, setzt der Bebauungsplan zeichnerisch keine Be-
reiche für Stellplätze oder Baumscheiben innerhalb des öffentlichen Straßenraumes fest. Deren konkrete Anordnung 
erfolgt auf der späteren Ebene der Ausführungsplanung. Aus gleichem Grund wird auf die Festsetzung einer besonderen 
Zweckbestimmung der Verkehrsflächen verzichtet. 

Der Verlauf und der vorgesehene Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche erfüllen die Ansprüche an eine flächenoptimier-
te, versiegelungsarme und sichere Verkehrsführung. 

4.3 Freiraumkonzept 

Ziel der Planung ist es u.a., eine Ortsarrondierung zu schaffen, also die Schaffung einer deutlich sichtbaren, einheitlichen 
und ansprechenden Ortskante gegenüber dem Außenbereich. Aus diesem Grund soll entlang der südwestlichen Plange-
bietsgrenze ein 3 m breiter Grünstreifen den Ortsrand gegenüber den landwirtschaftlich genutzten Flächen markieren und 
die ortstypische Einzelhaus- und Doppelhausbebauung einsäumen. Die Lücke zwischen den bestehenden, landschaftli-
chen Strukturen kann auf diese Weise geschlossen werden. Aus Gründen des Nachbarschutzes wird im Bereich der 
verbleibenden Plangebietsgrenzen eine einreihige Heckenbepflanzung festgesetzt. 
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Im Übrigen wird aufgrund der beabsichtigten großzügigen Grundstücksgrößen, dem Zuschnitt der überbaubaren Grund-
stücksflächen, der festgesetzten Bauweise (Einzel- und Doppelhäuser) und der Überschreitung der festgesetzten Grund-
flächenzahl gem. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO um maximal 0,1 ein eher geringer Versiegelungsgrad erwartet. Damit bleiben 
ausreichende Flächen des Baulandes unversiegelt und stehen für Bepflanzungen zur Verfügung. Um die Entstehung 
einer durchgrünten Siedlung auch planungsrechtlich zu fördern, sind Einfriedungen im hinteren Grundstücksbereich nur in 
der Form von Hecken oder begrünten Zäunen zulässig. 

Die getroffenen Festsetzungen tragen insgesamt zu dem ökologischen Ausgleich bei. 

4.4 Ver- und Entsorgung 

Gemäß § 44 LWG NRW ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, 
befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Des Weiteren hat das Land Nordrhein-Westfalen mit Datum vom 
26.05.2004 die Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung im Trennverfahren (Trennerlass) überarbeitet. Im 
Trennerlass wird geregelt, von welchen Flächen (belastete/unbelastete) Niederschlagswasser vor der Einleitung in ein 
Gewässer behandelt werden muss. 

Die Versorgung des Plangebietes sowie die Entsorgung des Schmutzwassers sollen über Anschlüsse an das bestehende 
Leitungsnetz erfolgen. Um die Menge des anfallenden Niederschlagswasser zu bestimmen sind die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes zu berücksichtigen, gemäß derer mit einer maximalen Versiegelung von 3.966,5 m² innerhalb der „All-
gemeinen Wohngebiete“ und von 1.323 m² innerhalb der „Öffentlichen Verkehrsflächen“ zu rechnen ist. Dies entspricht 
einer abflusswirksamen Fläche von ca. 0,53 ha. Entsprechend der betrachteten Region wurde ein 100-jähriges Regener-
eignis mit einer Regenspende von 301,6 l/s/ha angesetzt. Somit ist davon auszugehen, dass bei 10-minütiger bzw. 600-
sekündiger Regendauer ca. 95,91 m³ Regenwasser anfallen werden.  

Eine Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers ist vorliegend – aufgrund der hydrogeologischen Verhältnisse 
– nicht möglich.5 Vielmehr soll das anfallende Niederschlagswasser – über das Grabensystem der westlich gelegenen 
Motte – in das „Waldfeuchter Fließ“ eingeleitet werden. Hierbei soll das Grabensystem als Retentionsvolumen genutzt 
werden. Um dieses Volumen zu bestimmen wurde das Grabensystem durch einen öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur vermessen6 und es wurde ein digitales Geländemodell erstellt. Es zeigt sich, dass die Gräben über ein Gesamt-
volumen von derzeit ca. 255 m² verfügen und somit ausreichend groß dimensioniert sind um das o.g. Regenereignis 
ca. 2,6-fach aufzunehmen. Durch geringfügige Anpassung der Geländemodellierung im Nordwesten der Motte könnte das 
Volumen sogar auf ca. 430 m² erhöht werden. Vor diesem Hintergrund begründet die geplante Entwässerungskonzeption 
keine Verschärfung der Hochwassersituation im weiteren Verlauf des „Waldfeuchter Fließ“. 

Da es sich bei der Motte um ein Bodendenkmal handelt, hat eine Vorabstimmung mit dem zuständigen LVR – Amt für 
Bodendenkmalpflege stattgefunden. Mit E-Mail vom 14.02.2018 wurde von Seiten des LVR – Amt für Bodendenkmalpfle-
ge mitgeteilt, dass gegen die geplante Vorgehensweise keine prinzipiellen Bedenken erhoben werden, da dies den ur-
sprünglichen Zustand der Motte wiedergibt. Diese Bewertung ist an die Maßgabe gebunden, dass die Einleitung in die 
Motte und der Überlauf in das „Waldfeuchter Fließ“ denkmalverträglich, also nicht in offener Bauweise erstellt werden. 
Sollte eine offene Bauweise erfolgen, so ist diese archäologisch zu begleiten.  

                                                      
5 Institut für Baustoffprüfung und Beratung Laermann GmbH: Geotechnische Stellungnahme zur allgemeinen Bebaubarkeit mit Angaben zu den 
Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen sowie Angaben zur Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden. Mönchengladbach, 
03.08.2017 

6 Dipl.-Ing. Helmer Birkenbach: Planungsgrundlage – AZ 17375/SL. Heinsberg, 13.12.2017 
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4.5 Altlasten 

Gemäß Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Heinsberg vom 29.11.2017 liegen im Plangebiet 
keine Erkenntnisse über Altlastenverdachtsflächen vor. Bedingt durch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche kann 
eine Vorbelastung durch Düngemittel oder Biozide nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Vorbelastungen sind derzeit 
nicht bekannt. 

4.6 Immissionen 

Aufgrund der guten Anbindung des Plangebiets an das bestehende, plangebietsübergreifende Verkehrsnetz ist davon 
auszugehen, dass die von der Planung verursachten Verkehrsströme zu keiner erheblichen Belastung der bestehenden 
Wohngebiete durch Lärm oder Abgase führen werden. Gemäß Rechtsprechung kann bei der Ermittlung des planbeding-
ten Mehrverkehrs, der von einem Wohngebiet erzeugt wird, davon ausgegangen werden, dass je Wohneinheit 
ca. 1,5 Fahrzeuge je Wohneinheit vorhanden sind und dass jedes Fahrzeug ca. 2,5 mal am Tag bewegt wird. Liegt der 
auf diese Weise ermittelte Mehrverkehr unter 200 Fahrzeugbewegungen am Tag, so ist von lediglich geringfügigen Beein-
trächtigungen der Straßenanlieger auszugehen, die einen nicht abwägungsbeachtlichen Belang darstellen.7 Demgemäß 
ist vorliegend davon auszugehen, dass die Planung zu einem Mehrverkehr von ca. 150 Fahrtbewegungen am Tag führen 
wird und die hiervon erzeugten Beeinträchtigungen geringfügig sein werden. Zudem würde die Grenze von 200 Fahr-
zeugbewegungen am Tag selbst dann nicht überschritten, wenn je Wohneinheit 2 Fahrzeuge vorgehalten würden. 

Darüber hinaus entspricht die geplante Nutzung der bereits vorhandenen Wohnnutzung des Umfelds und verursacht 
dementsprechend wohngebietstypische Immissionen. Von einer darüber hinausgehenden Steigerung der vorhandenen 
Immissionen ist nicht auszugehen. 

Von den bestehenden Immissionen, insbesondere hervorgerufen durch den Verkehr umliegender Straßen, wird das Plan-
gebiet durch bestehende Bebauungen abgeschirmt. Landwirtschaftliche Immissionen sind aufgrund der extensiven Aus-
prägung der umliegenden, landwirtschaftlichen Flächen eher gering. Insofern liegen keine Anhaltspunkte vor, die zu der 
Annahme führen würden, dass die gültigen Immissionsrichtwerte bei der Umsetzung der geplanten Wohnnutzung nicht 
eingehalten werden könnten. 

5 TEXTLICHE UND ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 

5.1 Räumlicher Geltungsbereich 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flächen Gemarkung Haaren, Flur 1, Flurstück 98 und 
Teile der Flurstücke 72, 189, 190, 194, 195, 198 und 151 sowie die Flächen Gemarkung Haaren, Flur 2, Teile der Flurstü-
cke 36 und 147. Es wurden diejenigen Grundstücke in den räumlichen Geltungsbereich aufgenommen, die von den um-
liegenden Baugebieten umfasst und somit für eine Nachverdichtung der Ortslage besonders geeignet bzw. zur Erschlie-
ßung dieser Flächen erforderlich sind. 

5.2 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen, da diese Flächen vorwiegend 
dem Wohnen dienen sollen. Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise Zulässigkeit von 

                                                      
7 Hess. VGH Urt. vom 17. August 2017 – 4 C 2760/16.N – 
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Gartenbaubetrieben und Tankstellen nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes wird, da sich die damit einhergehende 
Baustruktur nicht in das kleinteilig strukturierte Ortsbild und die vorhandene Nutzungsstruktur einfügen würde: 

1. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nachfolgenden Ausnahmen i.S.v. § 4 Abs. 3 BauNVO 
nicht zulässig: 

 Gartenbaubetriebe 

 Tankstellen 

5.3 Maß der baulichen Nutzung und Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO sowie § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO) 

Die geplante Bebauungsstruktur soll sich am Bestand orientieren. Entsprechend sollen hier Einzel- und Doppelhäuser mit 
maximal einem Vollgeschoss realisiert werden. Ferner werden in allen Baugebieten maximal 2 Wohneinheiten je Haus 
textlich festgesetzt, um das Entstehen einer ortstypischen kleinteiligen Baustruktur zu fördern. Diese Festsetzungen ge-
währleisten den Erhalt der aufgelockerten und gleichmäßigen Bebauungsstruktur der Siedlung. 

Im Übrigen wird aus Gründen der planerischen Zurückhaltung und in Orientierung an den umliegenden Bestand in allen 
Baugebieten eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Diese Festsetzung dient einerseits dem schonenden Umgang mit Grund und 
Boden und ermöglicht andererseits eine ortstypische Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen, wodurch auch flächeninten-
siveren Wohnwünschen entsprochen werden kann. Aus Gründen des schonenden Umgangs mit Grund und Boden im 
Sinne der Bodenschutzklausel darf die festgesetzte GRZ gem. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO nur um bis zu 0,1 statt um bis zu 
0,2 überschritten werden: 

2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die zulässige Grundfläche baulicher Anlagen durch Stellplätze 
und Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,5 überschritten werden (i.V.m. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO).  

Die Festsetzung der maximal zulässigen Traufhöhe von 6,50 m und Firsthöhe von 10,00 m baulicher Anlagen dient dem 
Entstehen ortstypischer Gebäudekubaturen. Dies trägt zu einer Harmonisierung des Siedlungsbildes und einem verträgli-
chen Übergang zu der angrenzenden Landschaft bei. Für die festgesetzten Höhenbegrenzungen werden im Hinblick auf 
die Ausbauplanung die nachfolgenden in der Örtlichkeit eindeutig bestimmbaren Bezugspunkte definiert: 

2.2 Die in der Planzeichnung für das Allgemeine Wohngebiet (WA) festgesetzte maximal zulässige 
Traufhöhe baulicher Anlagen hat als Bezugspunkt die Höhenlage der endgültig hergestellten an das 
Grundstück grenzenden Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche (Oberkante Gehweg bzw. Straße) in 
Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Grundstücks. Bei Eckgrundstü-
cken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche maßgebend. Die Traufhöhe wird de-
finiert als Schnittkante der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut. 

2.3 Die in der Planzeichnung für das Allgemeine Wohngebiet (WA) festgesetzte maximal zulässige First-
höhe baulicher Anlagen hat als Bezugspunkt die Höhenlage der endgültig hergestellten an das 
Grundstück grenzenden Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche (Oberkante Gehweg bzw. Straße) in 
Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Grundstücks. Bei Eckgrundstü-
cken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche maßgebend. Die Firsthöhe wird de-
finiert durch die Oberkante der Dachhaut. 
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5.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden bestimmt durch Baugrenzen und halten einen Regelabstand zu den öffent-
lichen Verkehrsflächen von 3,0 m ein. Hiervon abgewichen wird im Bereich von schrägen Grundstückszuschnitten und 
Straßenradien. Ein Abstand von 3,0 m entspricht dem bauordnungsrechtlichen Mindestmaß der Abstandflächen. Somit 
können auch in denjenigen Bereichen, die einen Abstand von 3,0 m unterschreiten, bauliche Hauptanlagen nicht näher 
als 3,0 m an die öffentlichen Verkehrsflächen heranrücken. Ein näheres Heranrücken von Garagen und Carports wird 
ausgeschlossen, indem deren Zulässigkeit durch textliche Festsetzung auf die Baufenster beschränkt wird. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen verfügen über eine Regeltiefe von 18,0 m. Mit einer solchen Tiefe wird ein ausrei-
chender Gestaltungsspielraum gewährleistet; zugleich erfolgt eine hinreichende Orientierung der Hauptgebäude zu dem 
Straßenraum. Diese Baufenstertiefe orientiert sich zudem an bauleitplanerischen Festsetzungen der jüngsten Bebau-
ungspläne im Gemeindegebiet. Im Übrigen orientieren sich die überbaubaren Grundstücksflächen an dem zu Grunde 
liegenden städtebaulichen Entwurf. Von dieser Systematik wird im Bereich von Grundstücken mit geringer Grundstücks-
tiefe abgewichen. In diesen Bereichen halten die Baugrenzen einen Abstand von der rückwärtigen Grundstückseingrü-
nung ein. Hierdurch kann eine Beeinträchtigung der geplanten Bepflanzungen durch heranrückende Bebauungen vermie-
den werden.  

Zur Förderung einer angemessenen Durchgrünung des Baugebietes werden die Baugrenzen z.T. unterbrochen. Hier-
durch  entstehen Bereiche, die für eine Bebauung mit Hauptanlagen nicht zur Verfügung stehen bzw. zusammenhängen-
de Freiflächen und Gartenbereiche. Insofern können gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch im Bereich kleiner 
Grundstückstückzuschnitte gewahrt werden.   

5.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauGB) 

Um den öffentlichen Straßenraum von parkenden Fahrzeugen weitestgehend freizuhalten, sind innerhalb der privaten 
Grundstücke des Allgemeinen Wohngebietes mindestens zwei Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen. Diese können 
einer Garage vorgelagert sein. Um den Hauptbaukörper visuell zu betonen und ausreichend Raum für Stellplätze zu 
schaffen, sollen die Garagen einen Mindestabstand von 6,0 m zur Straße einhalten. Hierdurch können ein optisch an-
sprechendes Ortsbild sowie ein zügiger und sicherer Verkehrsfluss gefördert werden. 

3.1 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind in den privaten Grundstücken je Wohneinheit 
mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen. 

3.2 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) muss der Abstand zwischen der Einfahrtseite der 
Garagen (Garagentor) und der Straßenbegrenzungslinie mindestens 6,0 m betragen.  

Garagen und Carports sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. So wird einerseits 
der öffentliche Straßenraum nicht durch zu nahes Heranrücken dieser baulichen Nutzungen beeinträchtigt, andererseits 
trägt diese Festsetzung dazu bei, dass die privaten Gartenbereiche nicht als Garagenstellplatzfläche beansprucht werden. 
Der optische Eindruck einer „Hinterhofgarage“ soll vermieden werden, insbesondere da die Gartenbereiche zum Teil an 
das gewachsene Siedlungsgefüge und Baudenkmäler anschließen. Ferner sollen Garagen und Carports den Hauptge-
bäuden räumlich zugeordnet werden. 

Die Gestaltungsfreiheit bei der Anordnung der Stellplätze soll, insbesondere in den vorderen Grundstücksbereichen ge-
fördert werden. Demnach wird die Errichtung von Stellplätzen nur in den hinteren Gartenbereichen ausgeschlossen. In-
nerhalb dieser Bereiche könnten Stellplätze, wie auch Garagen und Carports, zu einer Beeinträchtigung des Ortsbildes 
führen. 
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3.3 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

3.4 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind Stellplätze innerhalb und außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nicht im rückwärtigen Grundstücksbereich. Der rück-
wärtige Grundstücksbereich beginnt ab der hinteren Baugrenze bzw. deren geradliniger Verlänge-
rung. Bezugspunkt zur Bestimmung der hinteren Baugrenze ist die jeweilige Grundstückseinfahrt. 

5.6 Zulässige Zahl der Wohnungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Um den Charakter einer ortsteiltypischen Bebauung zu schaffen und zu erhalten, wird die Zahl der Wohneinheiten auf 
maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. Als Wohngebäude sind im Sinne dieses Bebauungsplanes ein 
Einzelhaus oder eine Doppelhaushälfte zu verstehen. 

4. Je Wohngebäude sind höchstens zwei Wohnungen zulässig. Ein Wohngebäude wird definiert als ein 
Einzelhaus oder eine Doppelhaushälfte. 

5.7 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB) 

Zur Förderung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, insbesondere um einen eindeutig bestimmbaren Bezugs-
punkt für die gestalterischen Festsetzungen (vgl. Kapitel 5.11) festlegen zu können, werden die Bereiche zwischen den 
öffentlichen Verkehrsflächen und den vorderen Baugrenzen zeichnerisch als „Umgrenzung der Flächen, die von der Be-
bauung freizuhalten sind“ mit der Kennzeichnung „Vorgarten“ festgesetzt. 

5.8 Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Der ruhende Verkehr wird vorwiegend auf den privaten Grundstücken des Plangebietes bewältigt. Je Wohneinheit sind 
ortsüblich zwei Stellplätze nachzuweisen. Auf den Baugrundstücken haben die Vorderseiten von Garagen (Garagentore) 
einen ortsüblichen Abstand von 6,00 Metern zu der Straßenbegrenzungslinie einzuhalten, so dass davor ausreichender 
Raum für mindestens einen Stellplatz vorhanden bleibt. Um im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen eine größere 
Flexibilität bei der späteren Ausbauplanung der Parkplätze zu erhalten, setzt der Bebauungsplan zeichnerisch keine Be-
reiche für Stellplätze oder Baumscheiben innerhalb des öffentlichen Straßenraumes fest. Deren konkrete Anordnung 
erfolgt auf der späteren Ebene der Ausführungsplanung. Aus dem gleichen Grund wird für die Verkehrsflächen auf die 
Festsetzung einer besonderen Zweckbestimmung verzichtet. 

Aufgrund des gewählten Zuschnittes der Baugrenzen ist mit der Entstehung von Eckgrundstücken zu rechnen, sodass die 
Ausrichtung der Grundstückseinfahrt nicht ohne weiteres bestimmt werden kann. Da die Grundstückseinfahrt als Bezugs-
punkt für den rückwärtigen Grundstücksbereich definiert wird (vgl. Kapitel 5.5), stünde die Entstehung von Eckgrundstü-
cken einer geordneten städtebaulichen Entwicklung jedoch entgegen. Da dies nicht der Absicht der Gemeinde Waldfeucht 
entspricht, wird entlang jeweils einer an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksgrenze der mögli-
chen Eckgrundstücke die zeichnerische Festsetzung „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ getroffen.  
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5.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Um den Eindruck eines durchgrünten, lebendigen Quartiers zu stärken und die Wohnqualität zu erhöhen, ist eine mög-
lichst naturnahe Vorgartengestaltung anzustreben. Eine Bepflanzung mit einheimischen Sträuchern, bodenständigen 
Gehölzen oder kleineren Bäumen unterstützt diesen Eindruck und passt sich der umgebenden Vegetation an. Bloße Zier-
bepflanzungen und Kiesgärten sollen vermieden werden. Die Pflanzlisten A und B geben Hinweise, welche Pflanzen für 
die Gestaltung des Vorgartens geeignet sind. Die Versiegelung des Vorgartens ist auf das unbedingt notwendige Maß für 
Wege und Zufahrten zu beschränken. 

Das Plangebiet grenzt im Südwesten an die freie Landschaft. Ein Vorkommen planungsrelevanter Arten ist gemäß Um-
weltprüfung sowie Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 25.10.2017 im Plangebiet nicht zu erwarten. 
Unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidung- und Minderungsmaßnahmen kann ein planbedingter Eintritt der Verbots-
tatbestände des § 44 BNatSchG abschließend ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund werden die nachfolgen-
den, textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen: 

5.1 Baufeldräumung 

Die Baufeldräumung muss zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Nestern und Eiern (Artikel 5 
VogelSchRL) bzw. Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungsstätten (§ 44 BNatSchG) 
außerhalb der Vogelbrutzeit, also nach dem 30. September bzw. vor dem 01. März eines Jahres 
stattfinden. Die geräumten Flächen sind bis zum konkreten Baubeginn als vegetationsfreie Schwarz-
brachen vorzuhalten. Hierzu sind die Flächen regelmäßig mechanisch zu bearbeiten (grubbern o. ä.). 
Tierfallen sind zu vermeiden oder zu entschärfen. Abweichungen hiervon sind nach vorhergehender 
Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde möglich, wenn vorab gutachterlich festgestellt wur-
de, dass sich im Bereich des Baufeldes keine Vogelbrut befindet. 

5.2 Beleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Tieren wie Fledermäusen ist auf eine nächtliche Baustellen- sowie Be-
triebsbeleuchtung zu verzichten bzw. auf das unbedingt notwenige Maß zu reduzieren. Sofern auf 
Beleuchtung nicht gänzlich verzichtet werden kann, so ist darauf zu achten, dass die verwendeten 
Leuchtmittel einen geringen UV-Anteil sowie eine geringe Lichtstreuung besitzen. 

5.10 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Zur Schaffung einer deutlich sichtbaren, einheitlichen und ansprechenden Ortskante gegenüber dem Außenbereich sowie 
aus Gründen des ökologischen Ausgleiches wird entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze eine 3 m breite „Fläche 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt und gemäß der nachfolgenden, 
textlichen Festsetzung konkretisiert: 

6.1 Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ mit 
der Kennzeichnung 1 ist eine dichte Bepflanzung in Form einer mehrreihigen Baum-/Strauchhecke 
aus Sträuchern und/oder Bäumen II. Ordnung aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste A 
und B anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m, ver-
setzt, Mindestqualität 60/100 und die Bäume II. Ordnung in einem Abstand von 8,0 bis 12,0 m, ver-
setzt, Mindestqualität Hst., 3xv., StU. 12/14 anzupflanzen. Die Bereiche unter den Bepflanzungen 
sind mit einer geeigneten Raseneinsaat (z.B. Fettwiese) einzugrünen.  
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Entlang der verbleibenden Plangebietsgrenzen grenzt das Plangebiet an die hinteren Grundstücksbereiche der umliegen-
den Wohngebiete. Zur Vermeidung nachbarschaftlicher Konflikte und zur Wahrung einer angemessenen Privatsphäre 
erfolgt eine 2 m Eingrünung gemäß der nachfolgenden, textlichen Festsetzung: 

6.2 Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ mit 
der Kennzeichnung 2 ist eine dichte Bepflanzung in Form einer einreihigen Baum-/Strauchhecke aus 
Sträuchern und/oder Bäumen II. Ordnung aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste A und B 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m, versetzt, 
Mindestqualität 60/100 und die Bäume II. Ordnung in einem Abstand von 8,0 bis 12,0 m, versetzt, 
Mindestqualität Hst., 3xv., StU. 12/14 anzupflanzen.  

Pflanzliste A: Sträucher Pflanzliste B: Laubbäume II. Ordnung 

Deutscher Name Botanischer Name  Deutscher Name Botanischer Name 

Schwarze Apfelbeere Aronia melanocarpa Feldahorn Acer campestre 

Hainbuche Carpinus betulus  Hainbuche Carpinus betulus 

Kornelkirsche Cornus mas Esskastanie Castanea sativa 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea Walnuss Juglans regia 

Hasel Corylus avellana Wildapfel Malus communis 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna Vogel-Kirsche Prunus avium 

Pfaffenhütchen Euonymus europaea Frühe Traubenkirsche Prunus padus 

Rotbuche Fagus sylvatica  Wildbirne Pyrus pyraster 

Liguster Ligustrum vulgare Eberesche Sorbus aucuparia 

Heckenkirsche Lonicera xylosteum Elsbeere Sorbus torminalis 

Kirschpflaume Prunus cerasifera   

Schlehe Prunus spinosa   

Faulbaum Rhamnus frangula 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Hundsrose Rosa canina 

Salweide Salix caprea 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Wasserschneeball Viburnum opulus 

Tabelle 1: Pflanzlisten A und B 

5.11 Gestalterische Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW) 

Um ein gestalterisch ansprechendes Wohngebiet zu schaffen, werden nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 
folgende gestalterische Festsetzungen getroffen: 

7.1 Dachaufbauten (z.B. Gauben) auf Nebenanlagen und Garagen sind unzulässig. Der Abstand von 
Dachaufbauten zur Giebelwand des Hauptgebäudes muss mindestens 1,0 m betragen. 

7.2 Garagen sind im Fassadenmaterial des Hauptbaukörpers auszuführen. 

7.3 Doppelhauseinheiten sind mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und Firsthöhe auszuführen. 
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Diese Festsetzungen sichern ein optisch anspruchsvolles und ansprechendes Erscheinungsbild innerhalb des Plangebie-
tes. Ein harmonisches Zusammenspiel der Gestaltung, vor allem der im Zusammenhang zu errichtenden Wohnhäuser, 
soll erzielt werden.  

7.4 Innerhalb der „Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind“ mit der Kennzeich-
nung „Vorgarten“ sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO 
und bauliche Anlagen, soweit sie nach BauO NW im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder zugelassen werden können, unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Einfriedungen in Form 
von Rasenkanten an den Grenzen der Baugrundstücke, Böschungsmauern, Zugänge, Zufahrten so-
wie Abfallbehälter. 

7.5 Außerhalb der „Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind“ mit der Kenn-
zeichnung „Vorgarten“  dürfen Einfriedungen zwischen vorderer Baugrenze und Gebäuderückseite 
eine Höhe von 1,6 m und ab der Gebäuderückseite eine Höhe von 2,0 m nicht übersteigen. Sie sind 
ausschließlich als Hecken oder als Maschendraht- bzw. Stabgitterzäune in Verbindung mit einer He-
cke zulässig. Die als „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen“ mit den Kennzeichnungen „FB1“ und „FB2“ festgesetzten Flächen sind hiervon ausgenommen. 
Innerhalb dieser Flächen dürfen Hecken und Gehölzreihen eine Höhe von 2,0 m überschreiten. 

7.6 Bei der Einfriedung durch Hecken dürfen nur Pflanzen der Pflanzlisten A und B verwendet werden. 

Durch die Begrenzung der Einfriedungshöhe auf ein verträgliches Maß wird ein städtebaulich harmonisches Straßen- und 
Siedlungsbild gewährleistet. Um die Entstehung einer durchgrünten Siedlung auch planungsrechtlich zu fördern, sind 
Einfriedungen nur in der Form von Hecken oder begrünten Zäunen zulässig. Durch die Einschränkung der für die Einfrie-
dung zu verwendenden Pflanzen auf die Pflanzlisten A und B kann die Verwendung standortgerechter Pflanzen gewähr-
leistet werden. Dies führt zu einem höheren Beitrag zu der Funktionstüchtigkeit des Naturhaushaltes sowie zu einer orts-
bildtypischen Erscheinung. 

Die getroffenen gestalterischen Festsetzungen beschränken sich auf minimale und grundsätzliche Vorgaben ohne die 
Baufreiheit des Einzelnen im Wesentlichen einzuschränken. Sie dienen lediglich zur Garantie einer grundsätzlich geord-
neten und optisch anspruchsvollen Verwirklichung der baulichen Planungen. Sie schaffen einen großzügigen Gestal-
tungsrahmen, der nach wie vor individuell gefüllt werden kann. 

6 KENNZEICHNUNGEN 

Im Sinne des § 9 Abs. 5 BauGB sollen u.a. Flächen im Bebauungsplan gekennzeichnet werden, bei deren Bebauung 
besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind. 

Vor diesem Hintergrund hat die RWE Power AG Abt. GOJ-LN, mit Schreiben vom 27.11.2017, darauf hingewiesen, dass 
der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 65 „Am Bollberg“ in einem Auebereich liegt, in dem 
der natürliche Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche ansteht und der Boden humoses Bodenmaterial enthal-
ten kann. Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsgemäß 
wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmä-
ßigen Belastung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren können. 

Der räumliche Geltungsbereich wird daher als „Flächen, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, ins-
besondere im Gründungsbereich, erforderlich sind; hier: Auebereich“ gekennzeichnet. Eine Erläuterung der mit der Kenn-
zeichnung verbundenen Restriktionen erfolgt durch einen zusätzlichen Hinweis (vgl. Kapitel 7). 
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7 HINWEISE 

Die Kompensation kann nicht vollständig innerhalb des Plangebietes erfolgen und muss daher auf externen Flächen um-
gesetzt bzw. über bereits durchgeführte Maßnahmen abgegolten werden. Die konkrete Regelung der Kompensations-
maßnahmen erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens. 

Externe Ausgleichsmaßnahmen 
Den durch die Festsetzung des Bebauungsplanes ermöglichen Eingriffen in Höhe von 9.014 Ökopunkten 
werden die bereits durchgeführten Kompensationsmaßnahmen auf der Fläche Nr. 18 "Im Kirchhover 
Bruch 2", Gemarkung Haaren, Flur 27, Flurstück 37 zugeordnet 

Die nachfolgenden Hinweise ergeben sich aus den Stellungnahmen, die im Rahmen der durchgeführten Beteiligungen in 
das Verfahren eingebracht wurden. 

Bergbau 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung befindet sich über dem auf Steinkohle 
verliehenen Bergwerksfeld "Heinsberg" sowie über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
"Bocket 1", "Waldfeucht 1" und "Frilinghoven". Eigentümerin des Bergwerksfeldes "Heinsberg" ist das 
Land Nordrhein-Westfalen, c/o MWIDE, Berger Allee 25 in 40213 Düsseldorf. Eigentümerin der Berg-
werksfelder "Bocket 1" und "Waldfeucht 1" ist die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. Eigen-
tümerin des Bergwerksfeldes "Frilinghoven" ist die RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, 
Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. 

Ausweislich den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen ist im räumlichen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes kein Abbau von Mineralien dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Ein-
wirkungen nicht zu rechnen. Aus wirtschaftlichen und geologischen Gründen ist in den Bergwerksfeldern, 
die im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, auch in absehbarer Zukunft nicht mit bergbauli-
chen Tätigkeiten zu rechnen. 

Sümpfungsmaßnahmen 
Nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen ist der räumliche Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grund-
wasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreiten-
den Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunah-
me der Beeinflussung der Grundwasserstände in den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grund-
wasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren 
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei be-
stimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vor-
haben Berücksichtigung finden. 

Erdbebengefährdung 
Die Erdbebengefährdung wird in der bauaufsichtlich weiterhin geltenden DIN 4149:2005 durch die Zuord-
nung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen beurteilt, die anhand der Karte der Erdbe-
benzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bundes-
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land Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) für einzelne Standorte bestimmt werden. Die 
Gemarkung Haaren der Gemeinde Waldfeucht ist demgemäß der Erdbebenzone 2 und geologischer Un-
tergrundklasse S zuzuordnen. Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß 
DIN 4149:2005 und der entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 

Baugrund 
Es ist ein grundwasserbeeinflusster Baugrund betroffen. Die Baugrundeigenschaften sind insbesondere 
hinsichtlich der Tragfähigkeit und des Setzungsverhaltens, objektbezogen zu untersuchen und zu bewer-
ten. 

Das dem Bebauungsplan beiliegende Baugrundgutachten (Institut für Baustoffprüfung und Beratung 
Laermann GmbH: Geotechnische Stellungnahme zur allgemeinen Bebaubarkeit mit Angaben zu den 
Baugrund-, Grundwasser- und Gründungsverhältnissen sowie Angaben zur Versickerungsfähigkeit der 
anstehenden Böden. Mönchengladbach, 03.08.2017) liefert ausschließlich Orientierungswerte. Interpola-
tionen dieser Orientierungswerte können von den tatsächlich vorliegenden Werten abweichen. Bohrungen 
an anderen als im Gutachten angegebenen Bohransatzstellen können zu abweichenden Ergebnissen füh-
ren. 

Vorsorgender Bodenschutz 
Zur Vermeidung und Verminderung von Schädigungen der natürlichen Bodenfunktionen sind während der 
Bauphase die nachfolgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

 Der Oberboden ist abzuschieben und getrennt vom übrigen Bodenaushub zu lagern. Der Boden 
ist nach Möglichkeit vor Ort wieder zu verwenden. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutz-
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausfüh-
rungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberboden-
lagerung. Es sind die Bestimmungen der DIN 18915 in den jeweiligen gültigen Fassungen unbe-
dingt zu beachten. 

 Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht gemäß den einschlägigen Fachnormen getrennt 
vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schichten unterschiedlicher Ausgangssubstrate 
sind entsprechend der Schichten zu trennen und zu lagern. Zu Beginn der Baumaßnahmen sind 
Bereiche für die Materialhaltung und Oberbodenzwischenlagerung zur Minimierung der Flächen-
beeinträchtigung abzugrenzen. Die geltenden Bestimmungen nach DIN 19731 sind zu berück-
sichtigen. 

 Zur Versickerung vorgesehene Flächen dürfen nicht befahren werden. Das Grundwasser ist vor 
Verschmutzungen während der Bauphase zu schützen. 

 Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
ist der Boden in möglichst großem Umfang in naturnahem Zustand zu belassen (kein Abtrag, 
kein Befahren). Schutz und Sicherung angrenzender Bereiche und Pflanzungen, die nicht zu be-
fahren, zu betreten oder für die Lagerung von Baumaterialien zu nutzen sind. Es sind die Best-
immungen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen“ und die Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4 
„Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ (RAS-LP4) in den 
jeweiligen gültigen Fassungen unbedingt zu beachten. 
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Bodendenkmäler 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder dem LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425 / 9039-0, Fax: 02425/ 9039-199, unverzüglich zu melden. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR - Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

Auebereich 
Die als „Flächen, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Grün-
dungsbereich, erforderlich sind; hier: Auebereich“ gekennzeichneten Flächen liegen in einem Auebereich. 
Innerhalb dieser Flächen ist folgendes zu beachten: 

 Humoses Bodenmaterial: Im Auebereich ist mit humosem Bodenmaterial zu rechnen. Humose 
Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsge-
mäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so 
dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen re-
agieren können. 

 Baugrundverhältnisse: Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgrün-
dung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. 
Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 "Geotechnik" DIN EN 1997-1 mit nationalem An-
hang, die Normblätter der DIN 1054 "Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - 
Ergänzende Regelungen", und der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für bau-
technische Zwecke" mit der Tabelle 4, die organische und organogene Böden als Baugrund un-
geeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
beachten. 

 Grundwasserverhältnisse: Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche 
an. Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse ver-
ändert sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwas-
sers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18 195 
"Bauwerksabdichtungen" zu beachten. Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig 
zu erwartenden Grundwasserverhältnisse kann der Erftverband in Bergheim geben. 
(www.erftverband.de) 

Geräuschimmissionen 

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepumpen sowie 
Blockheizkraftwerken hat unter Beachtung des ‚Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm 
bei stationären Geräten‘ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz – LAI (www.lai-
immissionsschutz.de) zu erfolgen. 

Der nachfolgende Hinweis bezieht sich auf die Einsichtnahme von Vorschriften und ist aus Gründen der Rechtssicherheit 
erforderlich. 

Einsichtnahme von Vorschriften 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
werden im Rathaus der Gemeinde Waldfeucht zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bereitgehalten. 
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8 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

8.1 Umweltauswirkungen 

Die planbedingten voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen werden im weiteren Verlauf des Verfahrens ermittelt 
und in einem Umweltbericht als Teil der Begründung beschrieben und bewertet. Die Umweltprüfung ist von der Kommune 
in eigener Verantwortung durchzuführen. Die Kommune stellt dazu in jedem Bauleitplan fest, in welchem Umfang und 
Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Sie bezieht sich auf das, was nach ge-
genwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplanes angemessenerweise verlangt werden kann. Liegen Landschaftspläne vor, so sind deren Bestandsaufnahmen 
und Bewertungen in der Umweltprüfung heranzuziehen.  

8.2 Ausgleich 

Zur Bewertung der durch die Planung begründeten Eingriffe wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt.8 
Hierbei wurde das Bewertungsverfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW", 
Ausgabe März 2008, herausgegeben von dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW Nordrhein-
Westfalen (LANUV NRW 2008), herangezogen. Es zeigt sich, dass die Planung zu einem ökologischen Defizit von 
9.014 Ökopunkten führen wird. Die Regelung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen erfolgt im weiteren Verlauf 
des Verfahrens. 

8.3 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 

Durch die Planung kommt es zu einer Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen. Gem. 
§ 1a Abs. 2 BauGB besteht hierbei eine Begründungs- und Abwägungspflicht. Vor diesem Hintergrund ist zu berücksichti-
gen, dass keine Standortalternativen bestehen, die zur Umsetzung der Planungsziele geeignet und für die Landwirtschaft 
schonender wären. Sowohl die Reserveflächen in Brüggelchen, als auch die Tauschflächen in Waldfeucht grenzen zu 
wesentlichen Teilen an die freie Feldflur. Somit sind nur wenige Restriktionen für eine landwirtschaftliche Nutzung gege-
ben. Dies äußert sich u.a. in der intensiven Bewirtschaftung dieser Flächen. 

Demgegenüber werden die für das geplante Wohngebiet vorgesehenen Flächen von fast allen Seiten von reinen Wohn-
gebieten umschlossen. In Richtung der freien Feldflur bestehen Abgrenzungen durch eine Weihnachtsbaumkultur sowie 
eine ehemalige Motte. Insofern ist eine Bewirtschaftung bereits heute nur unter Erschwernissen möglich. Aufgrund der 
teilweisen Nutzung als Dauergrünland ist ferner von einer allenfalls durchschnittlichen Werthaltigkeit der Flächen auszu-
gehen. 

Eine weitere Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange erfolgt durch die Aufhebung von Bauflächen in der Ortslage 
Waldfeucht bzw. durch Darstellung dieser Bereiche als „Flächen für die Landwirtschaft“. Hierdurch können die betroffe-
nen, landwirtschaftlichen Flächen dauerhaft erhalten und das Sachgut „landwirtschaftliche Fläche“ insgesamt geschont 
werden. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte erscheint die Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen 
vorliegend als vertretbar. 

8.4 Kosten 

Durch das Vorhaben entstehen Planungskosten, die von der Gemeinde Waldfeucht vollständig übernommen werden. 

                                                      
8 VDH Projektmanagement GmbH: Landschaftspflegerischer Begleitplan des Bebauungsplanes Nr. 65 „Am Bollberg“. Erkelenz, 15.02.2018 
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9 PLANDATEN 

Räumlicher Geltungsbereich ..................................................................................................................... ca. 9.256 m² 

Wohnbauflächen ........................................................................................................................................ ca. 7.933 m² 

Öffentliche Verkehrsflächen ....................................................................................................................... ca. 1.323 m² 

 

Diese Begründung ist Bestandteil des Beschlusses mit dem der Rat der Gemeinde Waldfeucht am    …………………… 
den Bebauungsplan Nr. 65 „Am Bollberg“ als Satzung beschlossen hat. 


